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Offert- und Projektbedingungen – Suniva GmbH 

Damit unsere Projekte zuverlässig, transparent und in hoher Qualität umgesetzt  

werden können, gelten für unsere Offerten und Installationen die folgenden  

Bedingungen. Diese ergänzen die AGB der Suniva GmbH (www.suniva.ch). 

 

1. Grundlage der Offerte 

Unsere Offerten basieren auf den Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung  

Vorliegen, zum Beispiel: 

• Dachpläne 

• Fotos 

• Satellitenbilder 

• Drohnenaufnahmen 

Drohnenvermessungen sind wetterabhängig und nicht millimetergenau. 

Die verbindliche, exakte Vermessung erfolgt erst nach Auftragserteilung vor Ort. 

 

2. Modulanzahl & Layout 

Die in der Offerte angegebene Anzahl Solarmodule ist eine technische Vorabschätzung. 

Erst die Vermessung vor Ort zeigt, wie viele Module tatsächlich normgerecht und  

technisch sinnvoll montiert werden können. 

Abweichungen in: 

• Modulanzahl 

• Anordnung 

• Abständen 

• Unterkonstruktion 

• Sicherheitsvorschriften 

sind daher möglich und stellen keinen Werkmangel dar. 

Der definitive Preis richtet sich nach der realisierbaren Modulanzahl und dem effektiv  

benötigten Material. 
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3. Unvorhersehbare bauliche Gegebenheiten 

Aufgrund baulicher, statischer oder elektrischer Besonderheiten können zusätzliche  

Arbeiten erforderlich werden (z. B. Anpassungen an Leitungen, Verstärkungen,  

Dacharbeiten, Plattenersatz, Gerüstanpassungen). 

Solche Zusatzarbeiten werden nach Aufwand verrechnet. 

Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden vorab über entstehende Mehrkosten. 

 

4. Dachzustand, Statik & Bewilligungen 

Der Kunde ist verantwortlich für: 

• den einwandfreien Zustand der Dachhaut 

• die statische Tragfähigkeit 

• die baurechtlichen Abklärungen 

• allfällige Bewilligungen 

Die Suniva GmbH führt keine statischen Berechnungen durch. 

 

5. Beschädigungen am Dach 

Trotz sorgfältiger Montage kann es beim Begehen des Daches zu Schäden an Ziegeln,  

Schiefer oder ähnlichen Materialien kommen. 

Der Kunde stellt Ersatzmaterial bereit. 

Reparaturen an der Dachhaut nach erfolgter Montage sind nur eingeschränkt möglich. 

 

6. Garantie & Haftungsbegrenzung 

Es gelten die Herstellergarantien auf Geräte, Material und Komponenten. 

Nicht in der Garantie enthalten sind: 

• Arbeitsleistungen 

• LAN- / Router- / Internetprobleme (z. B. bei Datenübertragung) 

• Ertrags- oder Wirtschaftlichkeitsabweichungen 

• Massabweichungen aus Plänen, Drohnen- oder Satellitendaten 

• nachträgliche Veränderung von Bewuchs, Schnee- oder Windverhältnissen 

Ertragsberechnungen sind Erfahrungswerte und stellen keine zugesicherte  

Eigenschaft dar. 



 
 

 
Seite 3 von 3 

 
 

Suniva GmbH, Winkelstrasse 14a, 6017 Ruswil, T 041 562 74 75, www.suniva.ch 

 

7. Elektrische Zuleitungen / Netzanschluss 

Allfällige Anpassungen an elektrischen Hauszuleitungen oder Netzanschlusspunkten  

erfolgen auf Kosten des Kunden. 

 

8. Rechnungs- und Dokumentenversand 

Rechnungen, Rapporte und Projektdokumente werden standardmässig per E-Mail 

zugestellt. 

Falls der Kunde den Versand per Post wünscht, muss er dies vorab mitteilen. 

Es können Bearbeitungs- oder Versandkosten entstehen. 

 

9. Pflege & Umwelteinflüsse 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich durch die Installation einer PV-Anlage der  

Bewuchs (Moos, Gräser) auf dem Dach verändern kann und zusätzlicher Pflegebedarf  

entstehen kann. 

 

10. Gültigkeit 

Die Offerten der Suniva GmbH sind 30 Tage gültig. 

 


